
 

 

Rubrik: Nachlassverfahren 
Unterrubrik: Schuldenruf im Nachlassverfahren/Gläubigerversammlung 
Publikationsdatum: SHAB 27.07.2022 
Zusätzliche Publikationen: KABLU 30.07.2022 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 27.07.2027 
Meldungsnummer: NA03-0000000950 
 

Publizierende Stelle 
BachmannPartner AG, Seidenhofstrasse 2, 6002 Luzern

Schuldenruf im Nachlassverfahren MECHWER.CH 
AG

Schuldner:  
MECHWER.CH AG 
CHE-112.692.586 
Lättfeld 1 
6142 Gettnau 

Rechtliche Hinweise:  
Die Gläubiger sind aufgefordert, ihre Forderungen (Wert per Datum der provisorischen 
Nachlassstundung), unter Beilage der Beweismittel beim Sachwalter innerhalb der 
angegebenen Frist schriftlich bei der Kontaktstelle anzumelden. Gläubiger, die ihre 
Forderungen nicht oder verspätet anmelden, sind an den Verhandlungen über den 
Nachlassvertrag nicht stimmberechtigt.  
Publikation nach Art. 300 SchKG. 

Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Der MECHWER.CH AG wurde die provisorische Nachlasstundung gewährt. 
Datum der Stundungsbewilligung: 25. Juli 2022 durch die Einzelrichterin des 
Bezirksgerichts Willisau, Abteilung 1 
Dauer der Stundung: 4 Monate, d.h. bis 25. November 2022 
Provisorische Sachwalterin: BachmannPartner AG, Seidenhofstrasse 2, Postfach, 6002 
Luzern (Mandatsleiter Alain Bachmann und Jürg Hadorn) 
Eingabefrist: 1 Monat ab Publikation im SHAB 
Allfällige Zinsforderungen sind separat aufzurechnen. Pfand- und Vorzugsrechte sollen in 
der Eingabe bezeichnet werden. Alle Personen, die auf Vermögensstücke Anspruch 
erheben, die sich beim Schuldner befinden, werden ebenfalls aufgefordert, diese 
während der Eingabefrist der Sachwalterin mitzuteilen. Die Beweismittel sind 
beizulegen. 

Frist: 1 Monat(e) 
Ablauf der Frist: 27.08.2022 



Kontaktstelle:  
BachmannPartner AG 
Seidenhofstrasse 2 
Postfach  
6002 Luzern
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